
Ordnungsbehördliche Verordnung 
zur Festsetzung verkaufsoffener Sonn- und Feiertage 

für das  Jahr 2011 in der Gemeinde Schwielowsee vom 24.2.2011 
 
Aufgrund des § 5 Abs. 1 des Brandenburgischen Ladenöffnungsgesetzes  
(BbGLöG) vom 27.11.2006 (GVBl. I S. 158) zuletzt geändert durch Art. 1 des Gesetzes zur 
Änderung des Brandenburgischen Ladenöffnungsgesetzes vom 20.12.2010 (GVBl.  I Nr. 46 
S. 1) sowie aufgrund des Beschlusses der Gemeindevertretung der Gemeinde Schwielow-
see vom 23.02.2011 (Beschluss-Nr.  11-02-12 ) verordnet die Bürgermeisterin der Gemeinde 
Schwielowsee als örtliche Ordnungsbehörde: 

 
§ 1 

 
Aufgrund der nachfolgend benannten besonderen Ereignisse dürfen die Verkaufsstel-
len im Ortsteil Geltow der Gemeinde Schwielowsee wie folgt öffnen: 

 
aus Anlass des Geranienfestes im Ortsteil Geltow 
am 13.03.2011 in der Zeit von  13:00  Uhr bis 20:00 Uhr 
    
aus Anlass des Sommerfestes im Ortsteil Geltow 
am 26.06.2011 in der Zeit von  13:00 Uhr bis 20:00 Uhr 
   
aus Anlass des Ernteverkaufsfestes  im Ortsteil Geltow 
am 04.09.2011 in der Zeit von   13:00 Uhr bis 20:00 Uhr   
 
aus Anlass des Erntedankfestes  im Ortsteil  Geltow 
am 30.10.2011 in der Zeit von  13:00 Uhr bis 20:00 Uhr 
   
aus Anlass des Nikolausfestes  in Ortsteil Geltow 
am 04.12.2011 in der Zeit von  13:00 Uhr bis 20:00 Uhr 
   
aus Anlass des Weihnachtsmarktfestes   im Ortsteil Geltow   
am 18.12.2011 in der Zeit von  13:00 Uhr bis 20:00 Uhr  
  

§ 2 
 

Die Ordnungsbehördliche Verordnung tritt am Tage nach ihrer öffentlichen Bekanntmachung 
in Kraft. 
 
Schwielowsee, den 24.02.2011 
 
 
gez.: K. Hoppe      
Bürgermeisterin        
der Gemeinde Schwielowsee   - Siegel -     
 
       
Bekanntmachungsanordnung 
 
Die vorstehende „Ordnungsbehördliche Verordnung zur Festsetzung verkaufsoffener Sonn- und Feier-
tage  im Jahre 2011 in der Gemeinde Schwielowsee“ wird hiermit auf der Grundlage des § 3 Abs. 3 
Satz 2 der Kommunalverfassung für das Land Brandenburg (GVBl. I S. 286) in Verbindung mit der 
Bekanntmachungsverordnung des Landes Brandenburg (BekanntmV) vom 01.12.2000 (GVBl. II 
S.435) bekannt gemacht. 
 
Schwielowsee, den 24.02.2011 
 
gez.: K. Hoppe                                                                           
Bürgermeisterin 
der Gemeinde Schwielowsee 


